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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §4 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 99/08/0102 E 17. Dezember 2002 RS 4(Hier ohne den letzten Satz)

Stammrechtssatz

Weisungen in Bezug auf das Arbeitsverfahren können in der Realität des Arbeitslebens nicht immer erwartet werden,

weil sich schon bei einer geringen Quali=kation des Arbeitenden ein gewisser eigener fachlicher Entscheidungsbereich

=ndet, der sich mit steigender Quali=kation und Erfahrung ständig erweitert, weshalb das Fehlen von das

Arbeitsverfahren betre?enden Weisungen in der Regel von geringer Aussagekraft ist, jedoch - bei verbleibenden

Unklarheiten hinsichtlich der sonstigen vom VwGH als maßgebend angesehenen Kriterien (nämlich der

Weisungsgebundenheit hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsort und des arbeitsbezogenen Verhaltens) - hilfsweise (nach

Maßgabe der Unterscheidungskraft im Einzelfall) auch heranzuziehen ist (Hinweis E 17. September 1991, 90/08/0152).

Die wirtschaftliche Abhängigkeit ist bei entgeltlichen Arbeitsverhältnissen die zwangsläu=ge Folge persönlicher

Abhängigkeit.
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